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Bebauungsplan Nr. 594 "Altenaer Straße", 6. Änderung 
 
 
1. Art und Weise wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-

hördenbeteiligung berücksichtigt wurden  
 
Wesentliches Ziel und Inhalt der Planänderung ist die Steuerung der Zulässigkeit von Ein-
zelhandel mit zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten. Dieses Ziel ergibt sich 
aus dem gesamtstädtischen Einzelhandelskonzept für die Stadt Lüdenscheid vom Büro 
Junker und Kruse, Stadtforschung-Planung aus Dortmund von September 2005. Nahver-
sorgungs- und zentrenrelevante Sortimente sollen demnach nur im Lüdenscheider Stadt-
zentrum bzw. bei nahversorgungsrelevanten Sortimenten auch in Nahversorgungs- und 
Grundzentren angeboten werden. Um ein solches Gebiet handelt es sich bei dem Plange-
biet nicht. Das Einzelhandelskonzept wurde am 21.11.2005 vom Rat der Stadt Lüdenscheid 
als Beurteilungs- und Entscheidungsleitlinie für zukünftige Planungen beschlossen.  
 
Darüber hinaus wird der Änderungsbereich auf die Baunutzungsverordnung (BauNVO) von 
1990 umgestellt und die Größe und Anzahl von Werbeanlagen wird begrenzt.  
 
Gemäß Umweltbericht verursacht die Planung keine Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes und hat keinerlei negative Auswirkungen auf den Menschen. Kontrollmaßnahmen sind 
nicht erforderlich. 
 
Während der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung hat die zuständige Behörde des Märki-
schen Kreises einen Hinweis auf mehrere Altstandorte gegeben. Als Auflage wurde gefor-
dert, dass vor Beginn von Baumaßnahmen eine nutzungsbezogene Gefährdungsabschät-
zung der Unteren Bodenschutzbehörde des Märkischen Kreises vorzulegen ist. Der Hinweis 
ist als solcher im Bebauungsplan aufgenommen worden. In der folgenden öffentlichen Aus-
legung sind keine Anregungen und Bedenken seitens der beteiligten Behörden oder der 
Öffentlichkeit geäußert worden.  
 
 
2 Anderweitige Planungsmöglichkeiten  
 
Bei einer Nullvariante, das heißt der vorliegende Bebauungsplan wäre nicht aufgestellt wor-
den, wären im Rahmen des bestehenden Planungsrechtes Einzelhandelsmärkte mit zent-
ren- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten sowie Werbeanlagen in ungeregelter An-
zahl und Größe zulässig. Dies hätte Auswirkungen auf die städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung sowie die Stadtgestalt haben können. Ein umweltrelevanter Unterschied besteht 
seitens der Nutzungsmöglichkeit zwischen der Planung und dem alten Baurecht nicht, au-
ßer das durch die Umstellung auf die BauNVO ´90 die bisher unbeschränkte maximale Ver-
siegelungsrate bei noch nicht oder vollständig genutzten Grundstücken nunmehr auf max. 
80 % des Grundstücks beschränkt ist.  
 
Plankonforme Alternativen ergeben sich, bedingt durch bestehende Baurechte und der Tat-
sache, dass es sich um ein bebautes, der Natur entzogenes Gebiet handelt, im Wesentli-
chen nur im Bereich der Art der baulichen Nutzung. Vor diesem Hintergrund führen Alterna-
tiven zur gleichen Umweltsituation. 
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